
Gemeinde Zetzwil 

      

     Nr. ____________  

 

 

Zutreffendes 

ankreuzen 

  

Baugesuch (dreifach einzureichen) 
 ☐ Baugesuch und Gesuch um Anschluss an die 

 ☐ Umnutzungsgesuch ☐ Kanalisation   

 ☐ Vorentscheid ☐ Wasserversorgung 

 ☐ Projektänderung ☐ Stromversorgung 

    

Gesuchsteller 

 

Bauherr, evtl. Bevollmächtigter: __________________________________________________________________ Tel Nr.: ___________________  

Grundeigentümer:                       __________________________________________________________________ Tel. Nr.: __________________  

Projektverfasser:                            _________________________________________________________________ Tel. Nr.: __________________  

Bauleiter:                                        _________________________________________________________________ Tel. Nr.: __________________  

 

Bauvorhaben 
(z.B. Einfamilienhaus, Garage,            __________________________________________________________________  
 Geschäftshaus usw.) 
          _________________________________________________________________  

          _________________________________________________________________  

Standort  

Strasse und Nr.         __________________________________________________________________ Parz.-Nr. _________________  

Brandversicherungs-Nr.        __________________________________________________________________  
(bei An- und Umbauten) 

Beschreibung der Baute  

Anzahl der Geschosse   inkl. Erd- und Dachgeschoss: _________  Anzahl Wohnungen: 

Anzahl der Zimmer pro Wohnung   _____  Wohnungen à ____  Zimmer, ___ , Wohnungen à  ____  Zimmer, Wohnungen à _  Zimmer 

    _____  Wohnungen à ____  Zimmer, ___ , Wohnungen à  ____  Zimmer, Wohnungen à _  Zimmer 

Sind Räume für gewerbliche Benützung vorgesehen und welche? ___________________________________________________________  

Gewerbe- oder Industriebauten:  _______________________________________________________________________________________  

Anzahl oberirdische Garagen:  ______________________________ Anzahl oberirdische Abstellplätze: ________________________  

Anzahl unterirdische Garagen:  ______________________________ Anzahl unterirdische Abstellplätze: ________________________  

 

Bauart  

Kellerumfassungsmauern  ______________________________ Kellerdecke  ____________________________  

Umfassungsmauern übrige Gesch.  ______________________________ Decke über Erdgeschoss  ____________________________  

Decke über übrigen Geschossen  ______________________________ Dacheindeckung mit  ____________________________  

Farbliche Gestaltung: Dach  ______________________________ Fassaden  ____________________________  

Art der Heizung:    _____________________________________________________ (Elektro, Fernwärme, Gas, Öl, Wärmepumpe usw.) 

Ausnützungsziffer:   ___________________ (sofern in Bau- und Zonenordnung enthalten)  

Baukosten   (approximativ, ohne Land und inkl. Umgebungsarbeiten): ________________________________________  

Profile   

Die Profile sind aufgestellt und die Grenzsteine freigelegt oder durch den Grundbuchgeometer rekon-

struiert worden ab ______________________________________________________________________________  

Bemerkungen    _______________________________________________________________________________________________  

 

Ort und Datum  ______________________  _______________________   _______________________  ____________________  

Unterschriften  ______________________  _______________________   _______________________  ____________________  

 
(bitte leer lassen) 

 
Eingang  

  

Publikation  

  

Auflage        

         bis 

  

(Name, Adresse) 

 

bitte Berechnungsschema beilegen 

Summe aller nutzbaren Brutto-Geschossflächen 

                    reine Grundstückfläche 

bitte Kosteneinschätzung aufgrund der kubischen Berechnung nach SIA-Normen beilegen. 

Bauherr/Bevollmächtigter Grundeigentümer Projektverfasser Verantwortlicher Bauleiter 

] 

 

] 



 

 

Gesuchs-Unterlagen 
□ Gesuchs-Umschlag, vollständig ausgefüllt und unterzeichnet  3-fach 

□ Grundbuch-Auszug (bei Neu- und Anbauten; zu beziehen beim Grundbuchamt Zofingen)  3-fach 

□ Berechnung der Ausnützungsziffer mit vermasstem Schemaplan 3-fach 

□ Projektbeschrieb  3-fach 

□ Baukostenschätzung  3-fach 

□ Nachweis der energetischen Massnahmen gemäss separatem Formular 3-fach innerhalb der Auflagenfrist 

□ Konformitätserklärung zur erdbebengerechten Bauweise 3-fach innerhalb der Auflagenfrist 

□ Unterlagen für Pflichtschutzräume oder Antrag zur Leistung einer 

Ersatzabgabe gemäss separaten Formularen  

 

□ Situationsplan Massstab 1:500 3-fach 

des Bauplatzes und seiner Umgebung auf einer aktuellen, vom Bezirksgeometer beglaubigten Kopie des Katasterplanes mit 

Eintragung der projektierten Bauten, der Anschlüsse für Kanalisation, Wasser- und Energieversorgung, der Bau- und Strassenli-

nien, der Zufahrt sowie der Grenz- und Gebäudeabstandsmasse. 

 

□ Projektpläne Massstab 1:100 oder 1:50 3-fach 

Enthaltend Erdgeschossgrundriss mit Umgebungsgestaltung, Grundrisse aller übrigen Geschosse, sämtliche Fassaden sowie die 

zum Verständnis notwendigen Schnitte mit Eintragung des natürlich gewachsenen und des projektierten Terrainverlaufs und 

der auf das gewachsene Terrain vermassten Erdgeschosskote. Die Pläne müssen vollständige Angaben über die wesentlichen 

Masse, die Boden- und Fensterflächen und die Zweckbestimmung der Räume und die Feuerstellen enthalten. Die Fassaden-

pläne sind durch die Anschlusspartien allfällig angebauter Nachbarhäuser zu ergänzen. 

 

Die Grundstückzufahrten sind mit Höhenkoten und/oder Längenprofilen bis Mitte Strasse darzustellen. 

 

Für alle übrigen Bauten und Werke richten sich die Projektpläne nach der Art des Bauvorhabens 

 

□ Umgebungsplan (bei Mehrfamilienhäusern und Arealüberbauungen)  3-fach 

Mindestens im Massstab 1:100, mit Angabe der Abstellplätze, der Gartengestaltung 

mit Bepflanzung, der Höhenkoten sowie allen weiteren technischen Details. Die ihrer 

Zweckbestimmung dauernd zu sichernden Spielflächen und Abstellflächen sind einzutragen 

und zu vermassen. 

 

 

Darstellung der Pläne 
Bei Veränderungen bestehender Bauten sind folgende Farben zu verwenden: 

- Bauteile, die bestehen bleiben schwarz oder grau 

- neue Bauteile  rot 

- abzubrechende Bauteile  gelb 

 

 

Alle Pläne und Unterlagen sind zu datieren und mit den Unterschriften der Gesuchsteller/in, der Grundeigentümer/in und der Pro-

jektverfasser/in auf Format DIN A4 gefalzt einzureichen. 

 

Zusätzliche Gesuchsunterlagen 
Für den Fall, dass das Bauprojekt übergeordneten Stellen zur Prüfung und Antragstellung übergeben werden muss, sind die dort 

verlangten Gesuchsunterlagen zusätzlich zum ordentlichen Baugesuch dem Gemeinderat einzureichen. 

 

Baubewilligungspflicht 
Gemäss § 59 Abs. 1 Baugesetz, BauG bedürfen alle Bauten und Anlagen und ihre im Hinblick auf die Anliegen der Raumentwicklung, 

des Umweltschutzes oder der Baupolizei wesentliche Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung sowie die Beseitigung von 

Gebäuden der Bewilligung durch den Gemeinderat. Unbedeutende innere Umgestaltungen wie z. B. Unterteilung eines Raumes, 

Einbau von Haushaltapparaten sind ebenso wie Oberflächenauffrischungs- oder Reparaturarbeiten an Gebäuden sind nicht bau-

bewilligungspflichtig (ausgenommen bei Kulturobjekten unter kantonalem Denkmalschutz und von kommunaler Bedeutung). 

Gewisse, weniger bedeutende Bauten und Anlagen sind von der Baubewilligungspflicht ausdrücklich ausgenommen. § 49 BauV 

zählt die Bauten und Anlagen auf, die keiner Bewilligung bedürfen. Die Tatsache, dass eine Baute oder Anlage nach § 49 BauV 

nicht bewilligungspflichtig ist, bedeutet nicht, dass für sie keine Vorschriften gelten. Auch bewilligungsfreie Bauten und Anlagen 

haben sämtliche materiellen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Strassen-, Wald- und Gewässerabstandsvorschriften) einzuhal-

ten. Deshalb ist es auch bei solchen Vorhaben sinnvoll, die Bau- oder Gemeindeverwaltung im Voraus (z.B. telefonisch) zu informie-

ren. Damit können viele Missverständnisse vermieden werden. 

Gewisse Kleinstanlagen, wie namentlich Luft-Wasser-Wärmepumpen, können hohe Lärmimmissionen verursachen. Aus dem Vorsor-

geprinzip der Umweltschutzgesetzgebung ergibt sich, dass solche Anlagen so zu platzieren sind, dass die Immissionen möglichst 

gering sind. Für solche Anlagen ist daher eine Baubewilligung erforderlich, bevor die Anlage erstellt wird und vollendete Tatsachen 

geschaffen werden. Die Anlage ist daher trotz ihrer geringen Grösse baupolizeilich bewilligungspflichtig. 



 

 

Vereinfachtes Verfahren (§ 61 BauG, § 50 BauV) 
Der Gemeinderat kann ein vereinfachtes Verfahren durchführen, wenn das Bauvorhaben von geringer Bedeutung ist und höchstens 

die direkten Anstösser vom Vorhaben betroffen sind. In diesem Verfahren kann er das Bauprojekt nach schriftlicher Mitteilung an die 

direkten Anstösser ohne Auflage, Veröffentlichung und Profilierung bewilligen. Im vereinfachten Verfahren werden namentlich Klein- 

und Anbauten innerhalb der Bauzonen sowie Aussenwärmedämmungen und Dachsanierungen bewilligt. Liegen solche Sanierun-

gen ausserhalb der Bauzone oder in der Umgebung eines geschützten Baudenkmals, ist eine kantonale Zustimmung nötig. Die 

schriftliche Mitteilung an die direkten Anstösser schliesst die 30-tägige Einwendungsfrist nicht aus. Bauwillige können jedoch diese 

Frist sparen, indem sie die Zustimmung der Anstösser zum einen direkt auf den Gesuchsunterlagen unterschriftlich bestätigen lassen 

und zum anderen das Formular «Verzichts- und Zustimmungserklärung» ausfüllen und von den Anstössern unterzeichnet dem Bau-

gesuch beilegen. Das Formular können Sie von der Homepage der Gemeinde Zetzwil herunterladen. 

Bauprofile 
Vor der Publikation und Auflage sind Bauprofile aufzustellen (§ 53 BauV), welche die Umrisse der projektierten Baute, die Firsthöhe, 

die Höhe der Fassaden (Schnittpunkt mit Dachoberfläche), die Dachneigung und Erdgeschosskote talseitig an allen Profilstangen 

erkennen lassen. Die Grenzpunkte des Grundstückes sind freizulegen und zu markieren. Sofern die Grenzzeichen nicht mehr oder 

nur noch teilweise gefunden werden, ist vorgängig und rechtzeitig der Bezirksgeometer mit der Rekonstruktion zu beauftragen. 

Ebenfalls ist die Ausgangshöhe in m ü.M. für den Bezugspunkt der Erdgeschosskote ±0 im Gebäude und auf den Plänen klar definiert 

festzulegen. Die Bauverwaltung prüft die Bauprofile auf Übereinstimmung mit den Plänen, bevor das Baugesuch bearbeitet und 

publiziert wird. Die Profile dürfen vor der rechtskräftigen Erledigung des Baugesuches nicht beseitigt werden. Nach Rechtskraft des 

Entscheides sind sie innert Monatsfrist zu entfernen. 

Kantonale Fachstelle - Abteilung für Baubewilligungen (AfB) 
Die Abteilung für Baubewilligungen (AfB) prüft und koordiniert materiell und formell Baugesuche, die einer kantonalen Zustimmung 

bedürfen. Dabei handelt es sich um Baugesuche, die folgende Vorhaben betreffen: 

- Abbau von Materialien wie Kies, Sand, Steinen, Erden und dergleichen; 

- Bauten und Anlagen, welche die Verkehrsverhältnisse auf Kantons- oder Nationalstrassen wesentlich beeinflussen können 

 oder die im Bereich projektierter Kantonsstrassen liegen; 

- Bauten und Anlagen, welche die Baulinien oder den gesetzlichen Abstand von Gewässern, Wäldern, Kantonsstrassen oder 

 Nationalstrassen nicht einhalten; 

- Bauten und Anlagen an bestehenden oder projektierten Linien von Nebenbahnen; 

- Bauten und Anlagen ausserhalb von Bauzonen; 

- Bauten und Anlagen, die aus Gründen des Natur-, Landschafts- oder Ortsbildschutzes durch Dekret des Grossen Rates 

 einer kantonalen Prüfung unterstellt werden; andere Bauten und Anlagen, sofern das BauG oder ein anderes Gesetz eine Zu-

stimmung des Kantons vorschreibt. 

 

Die Gesuchsunterlagen sind mit dem Original-Baugesuchsumschlag des Kantons (einfach) sowie in digitaler Form der Gemeinde 

einzureichen. Der Kantonale Gesuchsumschlag kann unter www.ag.ch/baubewilligungen heruntergeladen und ausgefüllt oder bei 

der Bauverwaltung/Gemeinde bezogen werden.  

Baubeginn 
Die Definition des Baubeginns lautet gemäss § 57 Abs. 3 BauV wie folgt: Der Bau beginnt mit den Aushubarbeiten. Ist kein Aushub 

notwendig, stellt jede für sich allein baubewilligungspflichtige Massnahme den Baubeginn dar. Zum Baubeginn sind also alle jene 

Arbeiten zu zählen, die der Bauherr nicht ausführen würde, wenn sein ganzes Bauvorhaben abgelehnt worden wäre. Mit den Bau-

arbeiten darf immer erst begonnen werden, wenn die Baubewilligung rechtskräftig ist, d.h. wenn dagegen keinerlei Rechtsmittel 

mehr möglich sind und die Baufreigabe erteilt wurde. 

Rechtsgrundlagen und Erläuterungen 
Bauten und Anlagen sind in § 6 BauG definiert. Umgestaltungen, Erweiterungen und Zweckänderungen sind dann wesentlich im 

Sinne dieser Bestimmung, wenn für die geänderte Baute andere Bauvorschriften Anwendung finden oder wenn sich erhöhte oder 

neue Auswirkungen (insbesondere Gefahren oder Nachteile) für die Nachbarschaft oder für die Öffentlichkeit (Erschliessung, Infra-

struktur, usw.) ergeben. 

- Gesetz über die Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) / SAR 713.100 

- Bauverordnung (BauV) / SAR 713.121 

- Energieverordnung (EnergieV) / SAR 773.211 

- Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Zetzwil (BNO) 

- Zonenplan der Gemeinde Zetzwil 


